
Zusammenfassungen der Urteile des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 4. September 2003 
und des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 26. Juni 2003 
 
 
 
Kurzfassung des BFH-Urteils zum Vorsteuerabzug bei Factoring  
 
BFH Urteil vom 4. September 2003 Az.: V R 34/99 Rechtsnormen: UStG 1991 §§ 2, 4 Nr. 8 
Buchst. c, 15; Richtlinie 77/388/EWG Art. 2, Art. 4, Art. 13 Teil B Buchst. d Nr. 3  
 
1.   Beim sog. echten Factoring, bei dem der Factor Forderungen eines Unternehmers (des 

sog. Anschlusskunden) ankauft, ohne gegen diesen bei Ausfall von Schuldnern ein 
Rückgriffsrecht zu haben, liegen umsatzsteuerrechtlich keine Umsätze des 
Anschlusskunden an den Factor, sondern Umsätze des Factors an den 
Anschlusskunden vor (Änderung der Rechtsprechung). 

 
2.   Kauft ein Factor Forderungen unter Übernahme des Ausfallrisikos auf und berechnet er 

seinem Kunden dafür Gebühren, liegt eine "Einziehung von Forderungen" i.S. des § 4 Nr. 
8 Buchst. c UStG 1991 vor. Die Einziehung der Forderungen ist steuerpflichtig und führt 
nicht zum Ausschluss des Vorsteuerabzugs. 

 
 
 
Kurzfassung des EuGH-Urteils vom 26.6.2003 (C-305/01) BStBl. 2004 II S. 688  

1.   Die Sechste Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuer - Gemeinsames 
Mehrwertsteuersystem: einheitliche Bemessungsgrundlage ist dahin auszulegen, dass 
ein Wirtschaftsteilnehmer, der Forderungen unter Übernahme des Ausfallrisikos aufkauft 
und seinen Kunden dafür Gebühren berechnet, eine wirtschaftliche Tätigkeit im Sinne der 
Artikel 2 und 4 dieser Richtlinie ausübt, so dass er die Eigenschaft eines 
Steuerpflichtigen hat und daher gemäß Artikel 17 der Sechsten Richtlinie zum 
Vorsteuerabzug berechtigt ist.  

2.   Eine wirtschaftliche Tätigkeit, die darin besteht, dass ein Wirtschaftsteilnehmer 
Forderungen unter Übernahme des Ausfallrisikos aufkauft und seinem Kunden dafür 
Gebühren berechnet, stellt eine Einziehung von Forderungen im Sinne von Artikel 13 Teil 
B Buchstabe d a. E. der Sechsten Richtlinie 77/388 dar und ist damit von der mit dieser 
Bestimmung eingeführten Steuerbefreiung ausgeschlossen.  

 


	

